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Übersicht über die Mitglieder des Präsidiums, des Ältestenrates und  
der Interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Beratung des Abgeordnetenrechts

Präsidium 14. Wahlperiode

1.  Johann Böhm (CSU)  Präsident

2.  Dr. Helmut Ritzer (SPD)  I. Vizepräsident

3.  Roswitha Riess (CSU)  II. Vizepräsidentin

4.  Annemarie Hecker (CSU)  I. Schriftführerin

5.  Bärbel Narnhammer (SPD)  II. Schriftführerin

6.  Christian Knauer bis 30.04.2002 (CSU)  III. Schriftführer
 Max Strehle ab 14.05.2002

7.  Jürgen W. Heike (CSU)  IV. Schriftführer

8.  Christa Naaß (SPD)  V. Schriftführerin

9.  Herbert Mirbeth bis 30.04.2002 (CSU)  VI. Schriftführer
 Herbert Fischer ab 14.05.2002

10.  Petra Münzel (GRÜNE) 
 VII. Schriftführerin

Ältestenrat 14. Wahlperiode

1.  Johann Böhm (CSU)  Präsident
2.  Dr. Helmut Ritzer (SPD)  I. Vizepräsident
3.  Roswitha Riess (CSU)  II. Vizepräsidentin

  1. Stellvertreter/in
  2. Stellvertreter/in

4.  Franz Brosch (CSU)  Ludwig Ritter
  Prof. Dr. Hans Gerhard Stockinger

5.  Alois Glück (CSU)  Willi Müller
  Dr. Ingrid Fickler

6.  Heinz Hausmann (CSU)  Dr. Helmut Müller
  Alexander König

7.  Elisabeth Köhler (GRÜNE)  Ruth Paulig bis 29.01.2001
  Christine Stahl ab 29.01.2001
  Emma Kellner bis 29.01.2001
  Dr. Sepp Dürr ab 29.01.2001

8.  Franz Maget (SPD)  Dr. Klaus Hahnzog
  Joachim Wahnschaffe

9.  Franz Meyer (CSU)  Josef Eppeneder bis 25.04.2002
  Prof. Dr. Gerhard Waschler ab 25.04.2002
  Alfred Reisinger bis 25.04.2002
  Herbert Ettengruber ab 25.04.2002

10.  Herbert Müller bis 28.05.2001 (SPD)  Dietmar Franzke
 Harald Güller ab 28.05.2001  Christa Steiger
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11.  Renate Schmidt bis 12.10.2000 (SPD)  Karin Radermacher bis 12.10.2000
 Karin Radermacher ab 12.10.2000 Dr. Dorle Baumann ab 12.10.2000
  Harald Güller bis 28.05.2001
  Christa Naaß ab 28.05.2001

12.  Dr. Manfred Weiß bis 13.09.1999 (CSU)  Josef Göppel bis 31.10.2002
 Joachim Herrmann ab 24.09.1999 Kurt Eckstein ab 07.11.2002
  Christa Matschl

13.  Peter Welnhofer (CSU)  Frhr. Eugen von Redwitz
  Heinz Donhauser

14.  Johanna Werner-Muggendorfer (SPD)  Bärbel Narnhammer
 Dr. Thomas Jung bis 30.04.2002
 Anna Maria Förstner ab 14.05.2002

15.  Georg Winter (CSU)  Georg Schmid bis 13.09.1999
  Eberhard Rotter ab 21.10.1999 (1. Stv.)
  Eberhard Rotter bis 21.10.1999 (2. Stv.)
  Helmut Guckert ab 21.10.1999

Mitglieder der Interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Beratung 
von Fragen des Abgeordnetenrechts (Interfrak. AG)

14. Wahlperiode

Beginn (Stand 1. Sitzung: 03.12.1998): Ende (Stand 14. Sitzung: 20.03.2003):
MdL Dr. Otmar Bernhard MdL Dr. Otmar Bernhard
MdL Walter Hofmann MdL Walter Hofmann
MdL Dr. Helmut Ritzer MdL Dr. Helmut Ritzer
MdL Herbert Müller MdL Harald Güller
MdL Elisabeth Köhler MdL Elisabeth Köhler
MdL Christine Stahl MdL Christine Stahl

15. Wahlperiode

Beginn (Stand 1. Sitzung: 15.12.2003) Ende (Stand 18. Sitzung: 07.05.2008):
MdL Dr. Otmar Bernhard MdL Thomas Kreuzer
MdL Peter Welnhofer MdL Peter Welnhofer
MdL Prof. Dr. Peter Paul Gantzer MdL Prof. Dr. Peter Paul Gantzer
MdL Susann Biedefeld MdL Susann Biedefeld
MdL Dr. Christian Magerl MdL Dr. Christian Magerl
MdL Christine Stahl MdL Christine Stahl

16. Wahlperiode

Beginn (Stand 1. Sitzung: 12.11.2008) heute (Stand 11. Sitzung: 27.02.2013):
MdL Thomas Kreuzer MdL Alexander König
MdL Ernst Weidenbusch MdL Petra Guttenberger
MdL Prof. Dr. Peter Paul Gantzer MdL Franz Josef Maget
MdL Harald Güller MdL Harald Güller
MdL Jutta Widmann MdL Jutta Widmann
MdL Bernhard Pohl MdL Bernhard Pohl
MdL Christine Stahl MdL Susanna Tausendfreund
MdL Dr. Christian Magerl MdL Dr. Christian Magerl
MdL Tobias Thalhammer MdL Jörg Rohde
MdL Jörg Rohde MdL Tobias Thalhammer
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Übersicht über die in den Jahren 1999 bis 2000 erfolgten Stellungnahmen bzw.  
Beschlüsse hinsichtlich der Beschäftigung von Ehegatten und Personen, die im  
1. Grad verwandt oder im 1. Grad verschwägert sind. 

Datum Gremium Behandlung
01.07.1999 Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung der Abgeordnetenentschädigung (LT-Drs. 

14/1204)
•   Verwandten- und Ehegattenbeschäftigung ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsver-

fahrens.
•   Aber: Zuleitung des Gesetzentwurfs (LT-Drs. 14/1204) an die Diätenkommission, die 

eine Reihe von Vorschlägen macht, die aber nicht aufgegriffen werden, u.a. Forderung, 
eine dem  
§ 12 Abs. 3 AbgG des Bundes entsprechende Regelung zu schaffen. Danach ist der 
Ersatz von Aufwendungen für Arbeitsverträge mit Mitarbeitern, die mit dem Mitglied 
des Bundestags verwandt, verheiratet oder verschwägert sind, grundsätzlich ausge-
schlossen (Bericht vom 15.03.1999).

07.07.1999 Interfraktionelle Arbeitsgruppe Die im Gutachten der Diätenkommission vom 
15.03.1999 gemachten Anregungen zum Verbot 
der Beschäftigung von Familienangehörigen als 
Mitarbeiter sollen in den Fraktionen bis Herbst 
1999 abgeklärt werden.

30.11.1999 Präsidium Information über die Erhöhung des Erstattungs-
betrages. Diskussion über Art des Abrechnungs-
verfahrens (Landtagsamt oder Abgeordneter). 
Präsident Böhm spricht sich deutlich für die 
Beibehaltung der Beschäftigung von Famili-
enangehörigen aus. Es könne deshalb ruhig 
Auskunft darüber erteilt werden, wie viele 
Abgeordnete Familienangehörige beschäftigen.

09.12.1999 Präsidium Fraktion Bündnis 90/Die Grünen regt an, die 
Bundestagsregelung (Abrechnungsverfahren 
durch das Amt, keine Beschäftigung von Fami-
lienangehörigen) zu übernehmen. SPD spricht 
sich ebenfalls für Abrechnung durch das Amt 
aus, aber für die Beibehaltung der Verwand-
tenbeschäftigung. Aufgrund der Bedenken des 
Bundes der Steuerzahler spricht sich die SPD 
aber gegen die Neubegründung solcher Arbeits-
verhältnisse aus. Beschlussfassung über die 
Höhe der Erstattungsbeträge.

18.01.2000 Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (LT-Drs. 14/2476), der den Ersatz von 
Aufwendungen für Arbeitsverträge mit Mitarbeitern, die mit dem Mitglied des Landtags 
verwandt, verheiratet oder verschwägert sind, grundsätzlich ausschließt. Übergangsre-
gelung für Altverträge bis zum Ende der 14. Legislaturperiode (bis zum Jahr 2003). Der 
Gesetzentwurf wird am 26.01.2000 vorläufig zurückgestellt, am 21.09.2000 endgültig 
zurückgezogen.

19.01.2000 Interfraktionelle Arbeitsgruppe Zurückstellung der Frage der Abrechnung durch 
Landtagsamt. Einigkeit zur Beibehaltung der 
Beschäftigung von Familienangehörigen.

25.01.2000 Präsidium CSU und SPD sprechen sich für Beibehaltung 
der Beschäftigung von Familienangehörigen 
aus, Bündnis 90/Die Grünen sind dagegen 
unter Verweis auf einen hierzu eingebrachten 
Gesetzentwurf.

26.01.2000 Ältestenrat Gesetzentwurf von der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen wird zurückgestellt. Die Thematik 
soll nochmal in der interfraktionellen Arbeits-
gruppe behandelt werden.

16.02.2000 Interfraktionelle Arbeitsgruppe Frage des Abrechnungsverfahrens durch die 
Verwaltung wird angesprochen.

13.03.2000 Gespräch der Interfraktionellen Arbeits-
gruppe mit der Diätenkommission

Abgeordnetenseite hält Verbot der Verwandten-
beschäftigung für rechtlich problematisch.

21.03.2000 Präsidium Erhöhte Nachweispflichten über die Verwen-
dung der Mitarbeiterentschädigung.
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03.05.2000 Ältestenrat Zustimmung zu den geänderten Richtlinien
17.05.2000 Interfraktionelle Arbeitsgruppe Feststellung: Meinungsbildung der Fraktionen 

zum Thema Verwandtenbeschäftigung noch 
nicht abgeschlossen. Erstmalige Erwähnung der 
Überlegung einer Übergangsregelung für beste-
hende Verträge mit Ehegatten und Verwandten.

05.07.2000 Interfraktionelle Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe empfiehlt Verbot der Beschäfti-
gung von Ehegatten und Verschwägerten nach 
In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes. Beste-
hende Arbeitsverhältnisse sollen gültig bleiben.

26.09.2000 Gemeinsamer Gesetzentwurf der Fraktionen von CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen zur 
Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes (LT-Drs. 14/4217):
•   Ausschluss der Erstattung von Aufwendungen für Arbeitsverträge mit Mitarbeitern,  

die mit dem Mitglied des Landtags verwandt, verheiratet oder verschwägert sind  
(§ 1 Nr. 1 Buchst. c des Gesetzentwurfs, Art. 6 Abs. 7 Satz 2 AbgG-E);

•   Unbefristete Übergangsregelung in § 2 Satz 2 des Gesetzentwurfs für bestehende 
Arbeitsverhältnisse (nicht im Abgeordnetengesetz selbst, sondern nur im Änderungs-
gesetz).

28.09.2000 Vollversammlung Behandlung des Gesetzentwurfes in 1. Lesung. 
Bei Begründung des Entwurfes, Hinweis auf 
den Vertrauensschutz bei bestehenden Arbeits-
verhältnissen über die Wahlperiode hinaus. 
Bündnis 90/Die Grünen sind mit dieser Lösung 
einverstanden und haben deshalb ihren Gesetz-
entwurf zurückgezogen. Verweisung in den 
Verfassungsausschuss.

19.10.2000 Verfassungsausschuss Einstimmige Zustimmung mit Änderung
25.10.2000 Interfraktionelle Arbeitsgruppe Empfehlung, dass das Verbot der Beschäftigung 

von Ehegatten und Verschwägerten auch für 
Dienst- und Werksverträge gelten soll.

08.11.2000 Haushaltsausschuss Einstimmige Zustimmung mit Änderungen 
(u. a. Vorverlegung des Inkrafttretens auf 
01.12.2000)

09.11.2000 Endberatung Verfassungsausschuss Einstimmige Zustimmung mit Änderung
29.11.2000 Vollversammlung Behandlung des Gesetzentwurfes in 2. Lesung.

Zustimmung aller Fraktionen.
Gegenstimme: fraktionsloser Abgeordneter 
Hartenstein

05.12.2000 Präsidium Änderung der Richtlinien
06.12.2000 Ältestenrat Zustimmung zu den geänderten Richtlinien
15.12.2000 Bekanntmachung im GVBl. Nr. 28 S. 792: Gesetz vom 08.12.2000; Inkrafttreten 

01.12.2000
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Protokolle
chronologisch geordnet

Interfraktionelle Arbeitsgruppe

07.07.1999



Interfraktionelle Arbeitsgruppe zur München, den 08.07.1999 
Beratung von Fragen des Abgeordnetenrechts 
- 14. Wahlperiode - 
C I/L-2142-13 
 
 
 
 
4. Sitzung am Mittwoch, 07.07.1999 
 
 
 
 

Ergebnisprotokoll 

 

 

1. Der von der Arbeitsgruppe erarbeitete interfraktionelle Gesetzentwurf (LT/Drs. 

14/1204), durch den insbesondere für die Entschädigung die in der vergangenen Legis-

laturperiode geltende Indexierungsregelung fortgeführt werden soll, wird voraussicht-

lich am 08.07.1999 in zweiter Lesung verabschiedet. Die Leistungen können somit, 

wie vorgesehen, zum 01.07.1999 angepaßt werden.  

 

2. Nach Abklärung der einzelnen Punkte in den Fraktionen soll der Diätenkommission zu 

ihrem Gutachten vom 15.03.1999 bis Herbst dieses Jahres das Ergebnis der Mei-

nungsbildung übermittelt werden (gegebenenfalls im Rahmen eines Gesprächs mit der 

Kommission). Zu den einzelnen Vorschlägen der Diätenkommission ist der gegenwär-

tige Diskussionsstand wie folgt: 

 

a) Hinsichtlich der Angemessenheit der Entschädigung für die Mitglieder des  

Bayerischen Landtags hat die Diätenkommission in ihrem Gutachten vom 

15.03.1999 daran festgehalten, daß sich diese an den Bezügen der Beamten und 

Richter der Besoldungsgruppe B 3/R 3 orientieren solle. In Übereinstimmung 

mit dieser Empfehlung der Diätenkommission ist die Arbeitsgruppe der Auf-

fassung, daß eine entsprechende strukturelle Anpassung der Entschädigung in 

den nächsten Jahren realisiert werden soll, wobei hierzu Einzelschritte denkbar 

seien, verteilt auf eine oder zwei Legislaturperioden. Die Arbeitsgruppe regt 

an, in den Fraktionen nach Möglichkeit bis Herbst dieses Jahres zu einem von 

allen Fraktionen getragenen Anpassungsmodell zu kommen, wobei die bisheri-

ge Indexierung fortgesetzt werden soll, d.h. Anpassung an die allgemeine Ein-
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kommensentwicklung. Der auf 12 Monate umgerechnete Jahresbetrag eines 

kommunalen Wahlbeamten der Besoldungsgruppe B 3 (verheiratet, 1 Kind, 

Sonderzuwendung, Urlaubsgeld) beträgt derzeit 11.822,00 DM, die Entschädi-

gung ab 01.07.1999 (nach dem Gesetzentwurf) 10.462,00 DM (Unterschied 

1360,00 DM, rund 13 %).[Die im Gutachten der Diätenkommission genannten 

Zahlen berücksichtigen noch nicht den neuesten Stand.] 

 

b) Der Vorschlag der Diätenkommission im Gutachten vom 15.03.1999 zur 

Aufwandsentschädigung soll nach Auffassung der Vertreter von CSU und 

SPD nicht aufgegriffen werden. Rechne man die von der Kommission ins Au-

ge gefaßten Teilpauschalen zusammen, ergebe sich ein etwa gleich hoher Be-

trag. Das jetzige System sei zudem verwaltungsökonomischer, frei von Darle-

gungspflichten gegenüber einer Rechnungsstelle und vermeide die bei einer 

Erstattung auf Antrag denkbaren Mißbrauchstatbestände. Von der Fraktion 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN wird über Möglichkeiten nachgedacht, die Kos-

tenpauschale unter Vermeidung der aufgezeigten Nachteile zu modifizieren, 

ohne aber dem Vorschlag der Diätenkommission beitreten zu wollen. 

 

c) Die weiteren Anregungen der Diätenkommission im Gutachten vom 

15.03.1999 hinsichtlich  

 

- der Begrenzung der Telefonkosten im Parlamentsgebäude,  

- der Modifizierung des Erstattungssystems bei der Beschaffung von In-

formations- und Kommunikationseinrichtungen, 

- des Verbots der Beschäftigung von Familienangehörigen als Mitarbeiter 

und 

- der erweiterten Anrechnung von Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkom-

men auf Versorgungsbezüge vor Vollendung des 65. Lebensjahres  

 

sollen in den Fraktionen bis Herbst dieses Jahres abgeklärt werden. 

 

3. Die Arbeitsgruppe befürwortet hinsichtlich der Mitarbeiterentschädigung eine Erwei-

terung des Erstattungsbetrags für die Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbei-

tern, und zwar in Höhe eines Drittels der Aufwendungen für einen Mitarbeiter der 
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Vergütungsgruppe IV b BAT (Endstufe, verheiratet, Ortszuschlag ohne Kind, Sonder-

zuwendung, Urlaubsgeld). Die bisherige Erstattungsmöglichkeit für Mitarbeiter der 

Vergütungsgruppe VI b BAT soll erhalten bleiben. Danach würden den Abgeordneten 

neben den 5.668 DM für eine VI b-Kraft zusätzlich 2.442 DM für einen wissenschaft-

lichen Zuarbeiter zur Verfügung stehen, wobei die Abgeordneten in der Art und Weise 

der Verwendung des monatlichen Gesamtbetrags von 8110 DM im Rahmen der 

Zweckbindung für Personalkosten frei sind (die Richtlinien über die Mitarbeiterent-

schädigung müßten entsprechend ergänzt werden). Die jährlichen zusätzlichen Kosten 

für die wissenschaftliche Zuarbeit würden sich gegenwärtig auf rund 6 Mio. DM be-

laufen. 

Eine entsprechende Änderung der Erstattungsregelung im Haushaltsplan könnte nach 

alsbaldiger Klärung in den Fraktionen im Nachtragshaushalt für das Jahr 2000 erfol-

gen.  

4. Als Termin für die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe wird

Mittwoch, 20. Oktober 1999, 12.00 Uhr, 

vereinbart.
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Verteiler 

Landtagspräsident 

MdL Dr. Otmar Bernhard 

MdL Walter Hofmann 

Vizepräsident Dr. Helmut Ritzer 

MdL Herbert Müller 

MdL Elisabeth Köhler 

MdL Christine Stahl 

MD Peter Maicher 

MDirig. Dr. Wohland 

Ltd. MR Stocker 

 

 

\\LTAFS03\Ref_C1-Abg\Interfrakt Arbeitsgruppe\Ergebnisprotokoll 4-14 WP.doc 
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Protokolle
chronologisch geordnet

Interfraktionelle Arbeitsgruppe

20.10.1999
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Protokolle
chronologisch geordnet

Präsidium

30.11.1999
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Protokolle
chronologisch geordnet

Präsidium

09.12.1999
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Protokolle
chronologisch geordnet

Interfraktionelle Arbeitsgruppe

19.01.2000
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Interfraktionelle Arbeitsgruppe zur München, den 31.01.00
Beratung von Fragen des Abgeordnetenrechts
- 14. Wahlperiode –

6. Sitzung am Mittwoch, 19.01.2000

Ergebnisprotokoll

1.    Die Arbeitsgruppe bedauert, dass die Diätenkommission über die Änderung zur Mitar-

beiterentschädigung in Folge eines Kommunikationsversehens verzögert informiert 

wurde. 

2.    Die Arbeitsgruppe befasst sich mit den Richtlinien über die Verwendung der Entschä-

digungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern der Abgeordneten, mit dem Ge-

setzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Mitarbeiterentschädigung 

sowie mit der Übertragung der Personalbewirtschaftung der Abgeordnetenmitarbeiter auf 

das Landtagsamt. 

Die Arbeitsgruppe kommt überein, die Frage der Übertragung der Personalbewirtschaf-

tung auf  das Landtagsamt zunächst zurückzustellen. Diese Frage soll zunächst in den 

Fraktionen erörtert werden, zumal eine Änderung aus rechtlichen und organisatorischen 

Gründen nach Auffassung der Arbeitsgruppe ohnehin erst für die nächste Legislaturperi-

ode in Betracht kommt. Gegebenenfalls sollen Fachleute des Bundestags und anderer 

Parlamente angehört werden. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe aus den Fraktionen der CSU und der SPD sind sich 

einig, dass daran fest gehalten werden soll, dass auch Ehegatten und Verwandte ersten 

Grades als Abgeordnetenmitarbeiter beschäftigt werden können.
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Übereinstimmend ist die Arbeitsgruppe der Auffassung, dass die Nachweispflicht der 

Abgeordneten für die Beschäftigung ihrer Mitarbeiter detaillierter gestaltet werden soll. 

Aus der jährlichen Erklärung soll künftig hervorgehen, welche Beträge einschließlich der 

Arbeitgeberanteile für die einzelnen Mitarbeiter im Jahr aufgewendet wurden. Zu klären 

ist noch, ob hierbei die Beträge für Sozialversicherung und Steuern gesondert ausgewie-

sen werden sollen. Darüber hinaus sollen für die Arbeitsverhältnisse mit Ehegatten oder 

Verwandten ersten Grades, wie bisher, Bestätigungen zur Steuer und Sozialversicherung 

der Jahreserklärung beigefügt werden.

Im Übrigen sollen die Richtlinien unverändert bleiben. 

Insgesamt soll der Entwurf zur Änderung der Richtlinien bei der nächsten Sitzung der 

Arbeitsgruppe am  

16.02.2000, 12.00 Uhr (Bürkleinzimmer)

beraten und anschließend Präsidium und Ältestenrat zugeleitet werden. 

3.    Die Arbeitsgruppe kommt überein, dass ebenfalls bis zum 16.02.2000 eine fraktionsin-

terne Meinungsbildung über die einzelnen Vorschläge im Gutachten der Diätenkom-

mission vom 15.03.1999 herbeigeführt und das Ergebnis der Beratungen bei der nächsten 

Sitzung der Arbeitsgruppe am 16.02.2000 erörtert werden soll. 

4.    Ein Gespräch der Arbeitsgruppe mit der Diätenkommission ist für einen der folgen-

den Termine vorgesehen: 13., 16. oder 20.03.2000, vorzugsweise 16.03.2000, 15.00 Uhr.

5.    Die Themen „Mitteilungsverordnung“ und „Nutzung der Abgeordnetenbüros im Landtag 

durch Abgeordnetenmitarbeiter“ sollen in der nächsten Arbeitsgruppensitzung erörtert 

werden. 

Dr. Bernhard, MdL

Vorsitzender
R:\Interfrakt Arbeitsgruppe\Ergebnisprotokoll 6-14 WP.doc
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Protokolle
chronologisch geordnet

Präsidium

25.01.2000
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Protokolle
chronologisch geordnet

Ältestenrat

26.01.2000
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Protokolle
chronologisch geordnet

Interfraktionelle Arbeitsgruppe

16.02.2000
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Interfraktionelle Arbeitsgruppe zur München, den 16.02.00
Beratung von Fragen des Abgeordnetenrechts
- 14. Wahlperiode –

7. Sitzung am Mittwoch, 16.02.2000

Ergebnisprotokoll

1. Mitarbeiterentschädigung

a) Die Arbeitsgruppe empfiehlt, die Richtlinien zur Mitarbeiterentschädigung

hinsichtlich des zusätzlichen Erstattungsbetrags in Höhe von 2.442.- DM und der 

erweiterten Nachweispflicht zu ändern, und zwar auf der Grundlage des vom 

Landtagsamts vorgelegten Entwurfs zur Änderung der Richtlinien einschließlich des 

Formblatts zur Rechnungslegung (siehe Anlage). 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt weiter, dass die geänderten Richtlinien vom Präsidium 

im Einvernehmen mit dem Ältestenrat erlassen werden mit dem Ziel des Inkrafttre-

tens am 01.05.2000.

b) Die Arbeitsgruppe ist sich einig, dass der zusätzliche Erstattungsbetrag (wie schon 

der bisherige Erstattungsbetrag) gepoolt und innerhalb des Jahres ohne Begrenzung 

auf einen einheitlichen Monatsbetrag verwendet werden kann. 

c) Die Frage der Personalbewirtschaftung durch das Landtagsamt soll unter Beiziehung 

von Fachleuten des Bundestags und des Landtags von Baden-Württemberg in der 

nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe beraten werden, ebenso alle damit zusammen-

hängenden Fragen einschließlich der weiteren Inanspruchnahme von Schreibbüros, 
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Leiharbeitskräften, Kräften von Parteibüros und der Unterstützung auf der Basis von 

Werk-, Honorar- und Beraterverträgen.

2. Die Arbeitsgruppe bereitet das Gespräch mit der Diätenkommission am 13.03.2000 

vor. 

3. Zur Frage der Nutzung der Abgeordnetenbüros durch persönliche Mitarbeiter der 

Abgeordneten empfiehlt die Arbeitsgruppe, zunächst die Entwicklung im 

Zusammenhang mit dem erhöhten Erstattungsbetrag der Mitarbeiterentschädigung 

abzuwarten. Die Arbeitsgruppe ist sich einig, dass es keinen Anspruch auf zusätzliche 

Ausstattung des Abgeordnetenbüros (z.B. Möbel, Telefonanschluss) geben soll.

4. Die Arbeitsgruppe nimmt hinsichtlich der Mitteilungsverordnung Kenntnis vom Be-

schluss des Präsidiums vom 25.01.2000, wonach den Finanzbehörden nur einmal jährlich 

zentral die steuerpflichtigen Abgeordnetenbezüge gemeldet werden sollen. Die Arbeits-

gruppe nimmt weiter Kenntnis, dass sich unabhängig davon I. Vizepräsident Dr. Ritzer in 

dieser Sache wegen der grundsätzlichen Bedeutung an den Bundesfinanzminister Eichel 

gewandt hat. 

5. Die Arbeitsgruppe nimmt hinsichtlich der Verhaltensregeln für die Mitglieder des 

Bayerischen Landtags Kenntnis vom Beschluss des Präsidiums vom 25.01.2000, der im 

Schreiben des Präsidenten vom 26.01.2000 an alle Abgeordneten unter Übersendung der 

geänderten Formblätter umgesetzt wurde.

6. Als Termin für die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe (vgl. o. 1 c) wird 

Mittwoch, 17.05.2000, 11.00 – 14.00 Uhr, Saal N 424,

vereinbart.

Dr. Bernhard, MdL

Vorsitzender
R:\Interfrakt Arbeitsgruppe\Ergebnisprotokoll 7-14 WP.doc
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Protokolle
chronologisch geordnet

Vermerk Gespräch

Interfraktionelle Arbeitsgruppe

13.03.2000
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Protokolle
chronologisch geordnet

Präsidium

21.03.2000
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Protokolle
chronologisch geordnet

Ältestenrat

03.05.2000
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Protokolle
chronologisch geordnet

Interfraktionelle Arbeitsgruppe

17.05.2000
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Protokolle
chronologisch geordnet

Interfraktionelle Arbeitsgruppe

9. Sitzung

05.07.2000
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Protokolle
chronologisch geordnet

Gesetzentwurf z. Änderung 

d. Bayerischen Abgeordnetengesetz

26.09.2000
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Bayerischer Landtag 
14. Wahlperiode Drucksache14/4217

26.09.2000 

Gesetzentwurf
des Abgeordneten  
Glück und Fraktion CSU,
Maget und Fraktion SPD,
Paulig und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes

A) Problem 

Aufgaben und Kompetenzen der Diätenkommission sollen präzisiert werden.  

Weiter sollen die Voraussetzungen für die Erstattung der Aufwändungen für 
Abgeordnetenmitarbeiter im Einzelnen gesetzlich geregelt werden. Eine 
Erstattung für Mitarbeiter, die mit dem Mitglied des Landtags verwandt, 
verheiratet und verschwägert sind, soll künftig ausgeschlossen sein.  

Der Erstattungsbetrag für IuK-Einrichtungen ist aufgrund der nunmehr gel-
tenden fünfjährigen Wahlperiode und der erhöhten Mindestanforderungen an 
die Geräte anzuheben.  

Ferner sind andere Rechtsänderungen zu berücksichtigen und Klarstellungen 
vorzunehmen. 

B) Lösung 

Mit einer Neufassung des Art. 23 BayAbgG werden die Aufgaben und Kom-
petenzen der Diätenkommission präzisiert und gestärkt. Die Diätenkommis-
sion ist bei allen beabsichtigten Änderungen von Leistungen nach dem Baye-
rischen Abgeordnetengesetz zu hören. 

Die Voraussetzungen für die Erstattung von Aufwändungen für die Beschäf-
tigung von Abgeordnetenmitarbeitern werden eingehend in Art. 6 Abs. 7 
BayAbgG geregelt. Insbesondere wird bestimmt, dass künftig die Erstattung 
für Abgeordnetenmitarbeiter, die mit dem Mitglied des Landtags verwandt, 
verheiratet oder verschwägert sind, unzulässig ist. Eine Erstattung kommt nur 
für Aufwändungen zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit in Be-
tracht, und zwar im Rahmen von Arbeits-, Dienst- und Werkverträgen, nicht 
aber für Beraterverträge, die keine konkreten Leistungen zum Vertragsinhalt 
haben. 

Der Erstattungsbetrag des Art. 6 Abs. 4 BayAbgG für IuK-Einrichtungen 
wird aufgrund der nunmehr geltenden fünfjährigen Wahlperiode und der 
erhöhten Mindestanforderungen an die Geräte von 15.000 DM auf 20.000 
DM angehoben. Zugleich wird die Verpflichtung zur Erstattung des Zeitwerts 
bzw. des höheren Verkaufserlöses bei einer mandatsbedingten Nutzung der 
mit Zuwendungen angeschafften Einrichtungen von weniger als vier Jahren 
im Gesetz verankert. 

Weiter werden andere Rechtsänderungen berücksichtigt und Klarstellungen 
vorgenommen. 

Die unabhängige Diätenkommission hat bei ihrer Anhörung gegen die vorge-
sehenen Gesetzesänderungen keine Einwendungen erhoben. 
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Bayerischer Landtag 
14. Wahlperiode Drucksache14/4217

26.09.2000 

Gesetzentwurf
des Abgeordneten  
Glück und Fraktion CSU,
Maget und Fraktion SPD,
Paulig und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes

A) Problem 

Aufgaben und Kompetenzen der Diätenkommission sollen präzisiert werden.  

Weiter sollen die Voraussetzungen für die Erstattung der Aufwändungen für 
Abgeordnetenmitarbeiter im Einzelnen gesetzlich geregelt werden. Eine 
Erstattung für Mitarbeiter, die mit dem Mitglied des Landtags verwandt, 
verheiratet und verschwägert sind, soll künftig ausgeschlossen sein.  

Der Erstattungsbetrag für IuK-Einrichtungen ist aufgrund der nunmehr gel-
tenden fünfjährigen Wahlperiode und der erhöhten Mindestanforderungen an 
die Geräte anzuheben.  

Ferner sind andere Rechtsänderungen zu berücksichtigen und Klarstellungen 
vorzunehmen. 

B) Lösung 

Mit einer Neufassung des Art. 23 BayAbgG werden die Aufgaben und Kom-
petenzen der Diätenkommission präzisiert und gestärkt. Die Diätenkommis-
sion ist bei allen beabsichtigten Änderungen von Leistungen nach dem Baye-
rischen Abgeordnetengesetz zu hören. 

Die Voraussetzungen für die Erstattung von Aufwändungen für die Beschäf-
tigung von Abgeordnetenmitarbeitern werden eingehend in Art. 6 Abs. 7 
BayAbgG geregelt. Insbesondere wird bestimmt, dass künftig die Erstattung 
für Abgeordnetenmitarbeiter, die mit dem Mitglied des Landtags verwandt, 
verheiratet oder verschwägert sind, unzulässig ist. Eine Erstattung kommt nur 
für Aufwändungen zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit in Be-
tracht, und zwar im Rahmen von Arbeits-, Dienst- und Werkverträgen, nicht 
aber für Beraterverträge, die keine konkreten Leistungen zum Vertragsinhalt 
haben. 

Der Erstattungsbetrag des Art. 6 Abs. 4 BayAbgG für IuK-Einrichtungen 
wird aufgrund der nunmehr geltenden fünfjährigen Wahlperiode und der 
erhöhten Mindestanforderungen an die Geräte von 15.000 DM auf 20.000 
DM angehoben. Zugleich wird die Verpflichtung zur Erstattung des Zeitwerts 
bzw. des höheren Verkaufserlöses bei einer mandatsbedingten Nutzung der 
mit Zuwendungen angeschafften Einrichtungen von weniger als vier Jahren 
im Gesetz verankert. 

Weiter werden andere Rechtsänderungen berücksichtigt und Klarstellungen 
vorgenommen. 

Die unabhängige Diätenkommission hat bei ihrer Anhörung gegen die vorge-
sehenen Gesetzesänderungen keine Einwendungen erhoben. 
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C) Alternativen 

Keine

D) Kosten 

Mehrung durch die Änderung des Art. 6 Abs. 4 (IuK-Einrichtungen) je nach 
Inanspruchnahme bis zu 1 Mio. DM verteilt auf die Wahlperiode. 
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Protokolle
chronologisch geordnet

1. Lesung am

28.09.2000
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Bayerischer Landtag
14.Wahlperiode Plenarprotokoll 14/46

28.09.2000

46. Sitzung
am Donnerstag, dem 28. September 2000, 9.00 Uhr,

in München

Geschäftliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3065

Nachruf auf die ehem. Abg. Fritz Weber und Dr.
Siegfried Pöhlmann . . . . . . . . . . . . . . . 3065

Geburtstagswünsche für die Abg. Ministerpräsi-
dent Dr. Edmund Stoiber, Helmut Guckert,
Peter Hufe, Eberhard Irlinger, Alfred Sauter,
Georg Stahl, Josef Göppel, Frau Staatssekretä-
rin Christa Stewens, Staatsminister Prof. Dr.
Kurt Faltlhauser, Manfred Ach, Dr. Franz Götz
und Dr. Gerhard Merkl . . . . . . . . . . . . . . 3065

Glückwünsche für Abg. Wolfgang Hoderlein zu
dessen Wahl zum Vorsitzenden der Bayern-SPD,
für Abg. Frau Susann Biedefeld zu deren Wahl in
das Amt der Generalsekretärin der Bayern-SPD
und für Abg. Franz Maget zum Antritt seines
neuen Amtes als Vorsitzender der SPD-Landtags-
fraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3065

Dank und Anerkennung für Frau Abg. Renate
Schmidt für deren Wirken als Landes- und Frakti-
onsvorsitzende der SPD in Bayern . . . . . . . . 3065

Zur Geschäftsordnung

Änderung des § 116 durch Anfügung eines Absat-
zes 4 – Einführung einer sogenannten Zwischen-
bemerkung oder Kurzintervention

Präsident Böhm . . . . . . . . . . . . . . . . 3065

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
und zur Aufhebung des Gesetzes über Beihil-
fen des Bayerischen Staates für den kommu-
nalen Schulhausbau (Finanzausgleichsände-
rungsgesetz 2001) (Drs. 14/4163)

– Erste Lesung –

und

Gesetzentwurf der Staatsregierung

über die Feststellung des Haushaltsplans des
Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2001

und 2002 (Haushaltsgesetz 2001/2002) (Drs.
14/4164)

– Erste Lesung –

hierzu

Dringlichkeitsantrag der Abg. Maget, Biedefeld,
Gartzke u. Frakt. (SPD)

Umwandlung der Kilometer- in eine Entfer-
nungspauschale (Drs. 14/4242)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Paulig, Kellner, Dr.
Runge u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit der ökologischen Steuerreform werden die
Weichen für eine zukunftsweisende Energie-
politik gestellt (Drs. 14/4243)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Glück, Dr. Bern-
hard, Ach, Dinglreiter u. Frakt. (CSU)

Ökosteuer abschaffen (Drs. 14/4244)

und Mitteilung betr. Zurückziehung des SPD-
Dringlichkeitsantrags 14/4245, betr. Kfz-Steuer-
Steigerung stoppen

Dringlichkeitsantrag der Abg. Paulig, Scharfen-
berg, Dr. Runge, Schammann u. Frakt. (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Entlastung von Pendlerinnen und Pendlern
und einkommensschwachen Haushalten un-
terstützen! (Drs. 14/4246)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Glück, Dr. Bern-
hard, Ach u. Frakt. (CSU)

Faire und gerechte Teilhabe der Länder und
Kommunen an den UMTS-Linzenz-Erlösen
(Drs. 14/4247)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Kellner, Dr. Runge
u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Verwendung der UMTS-Erlöse (Drs. 14/4252) (s.
Seite 3073)
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Plenarprotokoll 14/46 v. 28.09.2000 Bayerischer Landtag · 14.Wahlperiode 3145

Als Nachfolger wurde für die Vertretung des VdK im Lan-
desgesundheitsrat Herr Dr. Not-Rupprecht Siegel be-
nannt.

Frau Staatsministerin Stamm hat gebeten, die Bestäti-
gung des vorgeschlagenen Mitglieds durch den Landtag
herbeizuführen. Gibt es hierzu Wortmeldungen? – Das
ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Wer mit
der Entsendung des Herrn Dr. Not-Rupprecht Siegel in
den Landesgesundheitsrat einverstanden ist, den bitte
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von
CSU, SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN.
Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch
keine. Dann ist das so beschlossen. Der Landtag bestä-
tigt damit Herrn Dr. Not-Rupprecht Siegel als Mitglied
des Landesgesundheitsrats.

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 2 c

Gesetzentwurf der Abgeordneten Glück und Frak-
tion (CSU), Maget und Fraktion (SPD), Paulig und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zur Änderung
des Bayerischen Abgeordnetengesetzes (Drucksa-
che 14/4217)

– Erste Lesung –

Wird der Gesetzentwurf von seiten der Antragsteller
begründet? – Herr Dr. Bernhard, bitte.

Dr. Bernhard (CSU): Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Die Fraktionen im Hohen Hause haben einen
Gesetzentwurf zur Änderung des Abgeordnetengeset-
zes in einigen Punkten eingebracht. Zum einen soll die
Stellung der Diätenkommission präzisiert werden. Wir
sind im Laufe der Beratungen verschiedentlich darauf
gestoßen, dass die Konstruktion, die jetzt im Gesetz vor-
gesehen ist, dass nämlich der Präsident zu Beginn einer
Legislaturperiode einen Bericht über die Diäten etc. gibt,
nicht der Wirklichkeit entspricht, sondern dass es häufig
Initiativen aus dem Parlament heraus gibt. Das Gesetz
ist in der Frage sehr unklar, ob die Diätenkommission in
diesen Fällen zu hören ist oder nicht. Wir waren der Mei-
nung, dass eine Präzisierung in der Form sinnvoll ist,
dass dann, wenn Änderungen über Leistungen an Abge-
ordnete nach dem Abgeordnetengesetz vorgesehen
sind, in jedem Fall die Diätenkommission vom Präsiden-
ten anzuhören ist.

Zum anderen geht es um die Mitarbeiterentschädigung,
über die wir uns schon öfter unterhalten haben, vor allem
um die Frage, ob Beschäftigungsverhältnisse mit Ehe-
gatten, Verwandten und Verschwägerten zulässig sind.
Wir haben immer die klare und eindeutige Auffassung
vertreten, dass wir solche Beschäftigungsverhältnisse
für zulässig und auch für hilfreich halten. Wir haben aber
in den Beratungen in unserer interfraktionellen Diäten-
kommission schließlich die Auffassung vertreten, eine
Regelung zu treffen, wonach bestehende Beschäfti-
gungsverhältnisse dieser Art Vertrauensschutz auch
über die Legislaturperiode hinaus genießen, dass aber
in Zukunft solche Beschäftigungsverhältnisse nicht mehr
begründet werden können. Das ist ein parlamentarischer

Kompromiss, der aber an unserer Beurteilung nichts
ändert.

Schließlich geht es um die Anhebung der Kommunikati-
onspauschale. Wir schlagen vor, die Pauschale von
15000 DM auf 20000 DM zu erhöhen, zum einen, weil
die Legislaturperiode um ein Jahr länger geworden ist,
zum anderen deswegen, weil wir festgestellt haben,
dass trotz des geringeren Preises einzelner Geräte die
Systeme insgesamt, die man zur Vernetzung braucht,
teurer werden. Dann sind noch einige Folgeänderungen
und Klarstellungen vorgesehen, die aber nicht bedeut-
sam sind.

Wir haben über all diese Angelegenheiten mit der Diä-
tenkommission beraten, die gegen dieses Vorgehen,
das ich Ihnen genannt habe, keine Einwendungen erho-
ben hat. Ich denke, dass wir damit in die Ausschussbe-
ratungen eintreten können. Wir sind uns im Hohen
Hause darin einig, dass das sinnvolle und notwendige
Änderungen des Abgeordnetengesetzes sind.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Böhm: Das Wort hat Frau Kollegin Köhler,
bitte.

Frau Elisabeth Köhler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Mir ist über-
mittelt worden, dass sich Herr Dr. Bernhard freuen
würde, wenn ich dazu kurz Stellung nehme.

(Maget (SPD): Jetzt haben Sie ihn aber erschreckt!)

Wir tragen diesen Gesetzentwurf mit und haben unseren
weitergehenden Gesetzentwurf zugunsten dieser
Lösung zurückgezogen. In der guten Zusammenarbeit
wurde eine vernünftige Lösung gefunden.

(Allgemeiner Beifall)

Präsident Böhm: Die Aussprache ist geschlossen. Ich
schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Ver-
fassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen als federfüh-
rendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Ein-
verständnis? – Dann ist das so beschlossen.

Noch ein kleiner Hinweis auf eine Bitte des Stenografi-
schen Dienstes. Die Niederschriften des zweiten Teils
der heutigen Sitzung sind nicht mehr bis Sitzungsende
fertig zu stellen, so dass sie den Rednern im Plenarsaal
nicht mehr zugestellt werden können. Aus diesem Grund
bitte ich die Redner, von den am Rednerpult aufliegen-
den gelben Formularen Gebrauch zu machen, falls sie
die Niederschriften an eine Adresse außerhalb des Hau-
ses zur Korrektur übermittelt haben wollen.

Ich rufe auf:
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B A Y E R I S C H E R   L A N D T A G 

Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen 

34. Sitzung 

Donnerstag, 19. Oktober 2000, 09.15 bis 12.47 Uhr 

Den Vorsitz führt Abg. Dr. Hahnzog (SPD) 

Protokoll: Herr Rebsch 

 Herr Springwald  
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II

TAGESORDNUNG

Gesetzentwurf des Abgeordneten Glück und Fraktion (CSU) 

Maget und Fraktion (SPD) 

Paulig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 

(Drucksache 14/4217) 

- Federführung - 1 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 25. August 

2000 (Vf.56-IVa-00) betreffend 

Verfassungsstreitigkeit zwischen 

I. den Antragstellern 

 1. MdL Elisabeth Köhler 

 2. MdL Emma Kellner 

 3. Landtagsfraktion BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN, vertreten durch den

Fraktionsvorstand

Ruth Paulig, Emma Kellner und Elisabeth Köhler 

und

II. der Antragsgegnerin 

 Bayerische Staatsregierung, vertreten durch den Bayerischen 

Ministerpräsi denten Dr. Edmund Stoiber 

vom 20. Juli 2000 

über die Frage, ob die Bayerische Staatsregierung die Antragsteller

dadurch in ihren Rechten aus Art. 13 Abs. 2 BV verletzt hat, dass sie 

die Frage 1 der schriftlichen Anfrage vom 20. Januar 2000 (LT-Drs. 

13/2892) nicht vollständig und die Fragen 2 bis 4 nicht beantwortet 

hat.

AIII/G-1310/00-11 4 
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Gesetzentwurf des Abgeordneten Glück und Fraktion (CSU) 
Maget und Fraktion (SPD) 
Paulig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 
(Drucksache 14/4217) 
- Federführung - 

Vorsitz: Dr. Hahnzog (SPD) 

Berichterstattung: Willi Müller (CSU) 

Mitberichterstattung: Güller (SPD) 

Berichterstatter Willi Müller (CSU) führt aus mit dem Antrag solle sichergestellt 

werden, dass die Diätenkommission bei jeder Änderung von Leistungen nach dem 

Abgeordnetengesetz gehört würden. Dies sei nach Meinung des Berichterstatters 

positiv zu bewerten, weil damit dokumentiert werde, dass die Abgeordneten über ihre 

Entschädigung nicht alleine entschieden, sondern eine unabhängige Diätenkommis-

sion in die Entscheidungen eingebunden sei.

Der Erstattungsbetrag für Aufwendungen für Informations- und Kommunikationsmittel

solle von 15 000 auf 20 000 DM erhöht werden. Diese Erhöhung sei richtig, weil die 

Abgeordneten verstärkt elektronische Kommunikationsmittel für ihre Arbeit benötig-

ten. Im Übrigen sei die Erhöhung des Betrages wegen der Verlängerung der Legisla-

turperiode auf fünf Jahre gerechtfertigt. 

Abgeordnete sollten künftig für die Beschäftigung von engen Verwandten als Mitar-

beiter keine Entschädigung mehr bekommen. Dies betreffe zum Beispiel die Ehegat-

ten, nicht aber Lebensgefährten. 

Mitberichterstatter Güller (SPD) ergänzt, dass erstmals geregelt werde, dass die 

Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden von Enquete-Kommissionen, des 

Parlamentarischen Kontrollgremiums sowie der Datenschutzkommission den Vorsit-
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zenden und stellvertretenden Vorsitzenden von ständigen Ausschüssen bei der Auf-

wandsentschädigung gleichgestellt seien. 

Erfreulich sei, dass sich die drei Fraktionen des Bayerischen Landtags auf diesen 

Kompromiss geeinigt hätten und dieser von der Diätenkommission bestätigt worden 

sei. Jetzt sei klargestellt, dass die Diätenkommission bei allen beabsichtigten Ände-

rungen von Leistungen zu beteiligen sei. 

In Bezug auf die IuK-Technik sei festzustellen, dass heute die Büros mit mehr Gerä-

ten ausgestattet seien als früher. Im Übrigen müsse von den Abgeordneten ein Ei-

genanteil von 15 % bezahlt werden. Positiv sei, dass nunmehr auch die Abschrei-

bung im Gesetz festgelegt sei. 

Frau Christine Stahl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ist der Meinung, dass durch die-

sen Gesetzentwurf sowohl die Leistungen an die Abgeordneten als auch die Leistun-

gen, die die Abgeordneten zu erbringen hätten, transparenter würden. 

Dass in Zukunft nicht mehr der Ehegatte, wohl aber die Lebensgefährtin oder der 

Lebensgefährte als Mitarbeiter beschäftigt werden könnten, sei richtig, es gehe im 

Gesetzentwurf jedoch darum, dass ein gewisse Maß an Steuergleichheit herrsche. 

Wenn ein enger Angehöriger beschäftigt werde, bedeute das unter Umständen eine 

steuerrechtliche Besserstellung und führe somit zu einer Erhöhung des Einkommens. 

Dies sei bei zwei nicht miteinander verwandten Personen nicht der Fall. 

Zu begrüßen sei, dass die Rechte der Diätenkommission gestärkt würden. 

Auf Vorschlag beider Berichterstatter fasst der Ausschuss folgenden 
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Beschluss:

Zustimmung mit der Maßgabe, dass als Datum des Inkrafttretens des Geset-

zes der 01.01.2001 festgelegt wird. 

(einstimmig) 
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Interfraktionelle Arbeitsgruppe zur München, den 25.10.2000
Beratung von Fragen des Abgeordnetenrechts
- 14. Wahlperiode -

10. Sitzung am Mittwoch, 25.10.2000

Ergebnisprotokoll

1. Die Arbeitsgruppe spricht sich dafür aus, dass der Gesetzentwurf zur Änderung des 
Bayerischen Abgeordnetengesetzes (LT-Drs. 14/4217) - abweichend von dem vom 
Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen in der Sitzung vom 
19.10.2000 beschlossenen Datum des Inkrafttretens (01.01.2001) - schon zum 
01.12.2000 in Kraft treten und deswegen in den Plenarsitzungen am 28./29.11.2000 
verabschiedet werden soll. 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt weiter, im Gesetzentwurf noch klar zu stellen, dass das 
Verbot der Beschäftigung von Ehegatten, Verwandten und Verschwägerten ersten 
Grades sowohl für Arbeitsverträge als auch für Dienst- und Werkverträge gilt. Hierzu 
soll in Art. 6 Abs. 7 Satz 2 BayAbgG in der Fassung des Gesetzentwurfs (§ 1 Nr. 1 
Buchst. c des Gesetzentwurfs) das Wort "Mitarbeiter" durch das Wort "Personen" er-
setzt werden. 

In diesem Zusammenhang schlägt die Arbeitsgruppe auch vor, in § 2 Satz 2 des Ge-
setzentwurfs (Übergangsregelung) das Wort "Arbeitsverhältnisse" durch das Wort 
"Verträge" zu ersetzen. Damit soll klargestellt werden, dass auch bisher zulässiger-
weise geschlossene Werk- und Dienstverträge mit Ehegatten (z.B. in Form eines Ver-
trags mit einem Schreibbüro) aufrecht erhalten werden können. 

Die Vorsitzenden des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Verfassungs-,
Rechts- und Parlamentsfragen sollen durch ein Schreiben des Vorsitzenden der Ar-
beitsgruppe gebeten werden, diese Änderungsvorschläge der Arbeitsgruppe bei der 
Ausschussberatung zu berücksichtigen. 

2. Die Arbeitsgruppe befürwortet den anliegenden Entwurf zur Änderung der Richtli-
nien über die Verwendung der Aufwandserstattung für Arbeits-, Dienst- und
Werkverträge zur Unterstützung bei der parlamentarischen Arbeit einschließlich 
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des Erklärungsformulars und des Formblatts zur Rechnungslegung. Die Änderung der 
Richtlinien soll in den Sitzungen des Präsidiums vom 05.12.2000 und des Ältestenrats 
vom 06.12.2000 abschließend behandelt und durch Schreiben des Präsidenten an die 
Mitglieder des Landtags bekannt gegeben werden.

3. Die Arbeitsgruppe empfiehlt in Übereinstimmung mit einem entsprechenden Be-
schluss der Interfraktionellen Arbeitsgruppe IuK vom 24.10.2000 die Änderung der 
Ausführungsbestimmungen zu der Erstattung von Aufwändungen für IuK-
Einrichtungen. Damit wird dem Änderungsgesetzentwurf zum Bayerischen Abge-
ordnetengesetz (LT-Drs. 14/4217) Rechnung getragen. Da die Erhöhung des Erstat-
tungsbetrags von 15.000 DM auf 20.000 DM rückwirkend ab Beginn der Wahlperiode 
wirksam werden soll, befürwortet die Arbeitsgruppe in Übereinstimmung mit einem 
entsprechenden Beschluss der Interfraktionellen Arbeitsgruppe IuK vom 24.10.2000 
zur Klarstellung zu Nr. 5 der Ausführungsbestimmungen folgenden Beschluss des 
Präsidiums:

"Anschaffungen zwischen dem Beginn der 14. Wahlperiode und dem Inkrafttreten des 
Änderungsgesetzes werden in die Kostenerstattung bis zur Höhe von 20.000 DM ein-
bezogen. Bereits vorliegende Anträge, die über den bisherigen Erstattungsbetrag von 
15.000 DM hinausgingen, werden von Amts wegen überprüft."

Im übrigen soll in den Ausführungsbestimmungen klargestellt werden, dass durch den 
Eigenanteil von 15 % die nicht mandatsbedingte Nutzung als abgegolten gilt.

Die geänderten Ausführungsbestimmungen und die vorstehenden Klarstellungen sol-
len in der Sitzung des Präsidiums vom 05.12.2000 beschlossen und durch Schreiben 
des Präsidenten an die Mitglieder des Landtags bekannt gegeben werden.

4. Im Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2000 zum 
Thüringer Abgeordnetengesetz werden von der Arbeitsgruppe keine Änderungen des 
Bayerischen Abgeordnetengesetzes vorgeschlagen.

5. Die Arbeitsgruppe spricht sich dafür aus, in das vorgesehene Zweite Gesetz zur An-
passung des Landesrechts an den Euro, durch das die bisherigen DM-Beträge in 
Rechtsvorschriften zum 01.01.2002 durch entsprechende Euro-Beträge ersetzt werden, 
auch die DM-Festbeträge des Bayerischen Abgeordnetengesetzes aufzunehmen. Dies 
sind der Erstattungsbetrag für IuK-Einrichtungen (Art. 6 Abs. 4 BayAbgG), die be-
sonderen Aufwandsentschädigungen des Art. 6 Abs. 6 BayAbgG sowie der Kürzungs-
betrag des Art. 7 BayAbgG bei Nichtteilnahme an Pflichtsitzungen, wobei der Kür-
zungsbetrag mit 80 DM seit 1978 unverändert ist. Die Arbeitsgruppe geht beim Kür-
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10. Der Termin für die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe wird nach Bedarf bekannt ge-

geben.

Dr. Bernhard, MdL
Vorsitzender

Verteiler

Landtagspräsident
MdL Dr. Otmar Bernhard
MdL Walter Hofmann
MdL Dr. Helmut Ritzer
MdL Herbert Müller
MdL Elisabeth Köhler
MdL Christine Stahl
MD Peter Maicher
MDirig. Dr. Werner Wohland
Ltd. MR Klaus Stocker

S:\Interfrakt Arbeitsgruppe\Ergebnisprotokoll 10-14 WP.doc
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B A Y E R I S C H E R   L A N D T A G 

Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 

96. Sitzung 

Mittwoch, 8. November 2000, 9.15 Uhr bis 12.55 Uhr 

Den Vorsitz führt Abg. Ach (CSU) 

zeitweise Abg. Strasser (SPD)

Protokoll: Frau Hochholzer-Ulrich 

 Herr Hörmann 

 Herr Rebsch
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II

TAGESORDNUNG

Haushaltsplan 2001/2002 

Einzelplan 10 für den Geschäftsbereich des Bayerischen 

Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und 

Gesundheit  

mit Nachschubliste 1 

Änderungsantrag der Abgeordneten Strasser, Wahnschaffe, Hecht 

u.a. SPD 

Haushaltsplan 2001/2002; 

hier: Förderung von Maßnahmen zur Durchführung der 

Insolvenzordnung 

 (Kap. 10 03 TG 73) 

(Drs. 14/4655) 23 

Antrag der Abgeordneten Gartzke, Dr. Heinz Köhler , Helga Schmitt

u.a. SPD 

Zuverlässige Zwischenfinanzierung bei Geldern des Europäischen 

Sozialfonds durch den Freistaat Bayern 

(Drs. 14/4259) 25 

Änderungsantrag der Abgeordneten Glück, Ach, Winter u.a. CSU 

Haushaltsplan 2001/2002; 

hier: Dreijahres-Sonderprogramm zur Förderung von Investitionen im 

Behindertenbereich

(Kap. 10 05 TG 70 - neu) 

(Drs. 14/4715) 26 
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X

hier: Unterstützung von psychosozialen Zentren für Folteropfer

(Kap. 10 53) 

(Drs. 14/4712) 62 

Eingabe

Landesverband AWo 

(HA.0334.14) 64 

Haushaltsvollzug 

Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit vom 04.10.2000 

Offensive Zukunft Bayern II; 

Verwendung der Erträge aus dem Sozialfonds in den Haushaltsjahren 

2001 und 2002 66 

Gesetzentwurf des Abgeordneten Glück und Fraktion CSU, 

Maget und Fraktion SPD, 

Paulig und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 

(Drs. 14/4217)

- Mitberatung - 72 
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Gesetzentwurf des Abgeordneten Glück und Fraktion CSU, 
Maget und Fraktion SPD, 
Paulig und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 
zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 
(Drs. 14/4217)
- Mitberatung -  

Vorsitz:  Ach (CSU)  

Berichterstattung: Dr. Bernhard (CSU) für Strehle (CSU)  

Mitberichterstattung: Strasser (SPD)  

Berichterstatter Dr. Bernhard (CSU) führt aus, mit dem Gesetzentwurf solle unter 

anderem die Rechtsstellung der Diätenkommission präzisiert werden, die bei allen 

Leistungen nach dem Abgeordnetengesetz und deren Änderungen zu hören sei. Die 

Beschäftigung von Ehegatten oder Verwandten oder Verschwägerten ersten Grades 

sei künftig nicht mehr möglich. Für bestehende Verhältnisse gelte ein über die Legis-

laturperiode hinaus reichender Vertrauensschutz. Darüber hinaus werde die IuK-

Pauschale von 15.000 DM auf 20.000 DM angehoben; denn der Aufwand sei gestie-

gen, die Legislaturperiode um ein Jahr verlängert worden. 

In § 1 Nr. 1 c solle in Satz 2 das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Personen“ ersetzt 

werden; denn es gebe Arbeits-, Dienst- und Werkverträge.  

Dementsprechend solle in § 2 Satz 2 das Wort „Arbeitsverhältnisse“ durch das Wort 

„Verträge“ ersetzt werden.

Als Datum des In-Kraft-Tretens werde der 01.12.2000 vorgeschlagen.

Mitberichterstatter Strasser (SPD) schließt sich dem an. 
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Beschluss:

Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 1 Nr. 1 c Satz 2 das Wort „Mitarbei-

ter“ durch das Wort „Personen“, in § 2 Satz 2 das Wort „Arbeitsverhältnisse“ 

durch das Wort „Verträge“ ersetzt wird und als Datum des In-Kraft-Tretens der 

01.12.2000 eingefügt wird. 

(einstimmig) 

(Schluss der Sitzung) 
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B A Y E R I S C H E R   L A N D T A G 

Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen 

35. Sitzung 

Donnerstag, 9. November 2000, 8.45 - 8.55 Uhr 

Den Vorsitz führt Abg. Dr. Hahnzog (SPD) 

Protokoll: Herr Vogel 
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II

TAGESORDNUNG

Gesetzentwurf des Abgeordneten Glück und Fraktion (CSU) 

Maget und Fraktion (SPD) 

Paulig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 

(Drs. 14/4217) 

- Endberatung - 1 
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2

den, dass nun noch ein gewisser Betrag für die Anschaffung eines Computers offen 

stehe, weil ja ab 1. Dezember die Pauschale von 20 000 DM gilt.

Frau Christine Stahl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) hält das Vorziehen des Inkraft-

tretens für unproblematisch, wenn der Pauschalbetrag von 20 000 DM für die gesam-

te Legislaturperiode gilt.

Beschluss:

Zustimmung zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Staatshaushalt 

und Finanzfragen vom 8. November 2000. 

(einstimmig) 

(Schluss der Sitzung) 
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Bayerischer Landtag 
14. Wahlperiode Drucksache 14/4801

08.11.2000 

Beschlussempfehlung und 
Bericht
des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen

Gesetzentwurf des Abgeordneten Glück und 
Fraktion CSU, 
Maget und Fraktion SPD, 
Paulig und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 
Drs. 14/4217

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 1 Nr. 1 
Buchst. c das Wort "Mitarbeiter" durch das Wort "Per-
sonen" und in § 2 Satz 2 das Wort "Arbeitsverhältnis-
se" durch das Wort "Verträge" ersetzt wird. 
Als Datum des In-Kraft-Tretens soll in § 2 Satz 1 "01. 
Dezember 2000" eingefügt werden. 

Berichterstatter: Müller Willi
Mitberichterstatter: Güller

II. Bericht:

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Ver-
fassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss hat den Gesetz-
entwurf federführend beraten und endberaten. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf in seiner 34. Sitzung am 19. Oktober 2000 be-
raten und e i n s t i m m i g  Zustimmung empfohlen, 
mit der Maßgabe, dass in § 2 Satz 1 als Datum des 
In-Kraft-Tretens "01. Januar 2001" eingefügt wird. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf in seiner 96. Sitzung am 08. 
November 2000 mitberaten und e i n s t i m m i g  
Zustimmung empfohlen mit der Maßgabe, dass 
in § 1 Nr. 1 Buchst. c des Gesetzentwurfs das Wort 
"Mitarbeiter" durch das Wort "Personen" und in § 
2 Satz 2 des Gesetzentwurfs das Wort "Arbeitsver-
hältnisse" durch das Wort "Verträge" ersetzt wird. 
Das Gesetz soll zum 01.12.2000 in Kraft treten. 

4. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf in seiner 35. Sitzung am 08. November 2000 
endberaten und unter Berücksichtigung der Stel-
lungnahme des Ausschusses für Staatshaushalt und 
Finanzfragen e i n s t i m m i g  zu der in I. enthalte-
nen Fassung Zustimmung empfohlen. 

Dr. Hahnzog
Vorsitzender 
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2. Lesung

29.11.2000
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Bayerischer Landtag
14.Wahlperiode Plenarprotokoll 14/52

29.11.2000

52. Sitzung
am Mittwoch, dem 29. November 2000, 9.00 Uhr,

in München

Geschäftliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3562

Haushaltsplan 2001/2002;

Einzelplan 08 für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten

– Ernährung und Landwirtschaft –

Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses
(Drs. 14/4987)

und

Haushaltsplan 2001/2002;

Einzelplan 09 für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten

– Staatsforstverwaltung –

Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses
(Drs. 14/4985)

Staatsminister Miller . . . . . . . . . . 3562, 3579
Starzmann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . 3566
Eckstein (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 3568
Schammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 3570
Neumeier (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 3572
Frau Schweiger (CSU) . . . . . . . . . . . . 3573
Dr. Rabenstein (SPD) . . . . . . . . . 3574, 3575
Freiherr von Redwitz (CSU) . . . . . . . . . 3575
Hölzl (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3575
Loscher-Frühwald (CSU) . . . . . . . . . . . 3575
Schläger (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . 3578

Abstimmung über den Einzelplan 08 . . . . . . . 3582

Mitteilung betr. Erledigung von Änderungsanträ-
gen zum Einzelplan 08 gemäß § 132 Abs. 5
GeschO (s. a. Anlage 1) . . . . . . . . . . 3582, 3653

Schlussabstimmung über den Einzelplan 08 . . . 3582

Mitteilung betr. Erledigung des Änderungsantrags
14/4733 unter Bezugnahme auf die Beschluss-
empfehlung 14/4987 des Haushaltsausschusses 3582

Abstimmung über den Einzelplan 09 . . . . . . . 3582

Mitteilung betreffend Erledigung von Änderungs-
anträgen zum Einzelplan 09 gemäß § 132 Abs. 5
GeschO (s. a. Anlage 2) . . . . . . . . . . 3582, 3655

Schlussabstimmung über den Einzelplan 09 . . . 3582

Mitteilung betreffend Erledigung des Änderungs-
antrags 14/4732 unter Bezugnahme auf die
Beschlussempfehlung 14/4985 des Haushaltsaus-
schusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3583

Persönliche Bemerkung nach § 110 GeschO

Dr. Rabenstein (SPD . . . . . . . . . . . . . 3583

Gesetzentwurf der Abg. Glück u. Frakt. (CSU)
Maget u. Frakt. (SPD)
Paulig u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

zur Änderung des Bayerischen Abgeordneten-
gesetzes (Drs. 14/4217)

– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Verfassungsausschus-
ses (Drs. 14/4801)

Dr. Bernhard (CSU) . . . . . . . . . . . . . . 3583

Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3583

Schlussabstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . 3583

Besetzung der Datenschutzkommission;
Bestellung eines Mitglieds und zweier stellvertre-
tender Mitglieder

Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3584

Mündliche Anfragen gemäß § 73 Abs. 1 GeschO

1. Finanzierung der neuen Fachhochschule in
Triesdorf, Fachrichtung Ökotrophologie

Hufe (SPD) . . . . . . . . . . . 3584, 3585, 3586
Staatsminister Zehetmair . . . 3584, 3585, 3586
Göppel (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3585
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Plenarprotokoll 14/52 v. 29.11.2000 Bayerischer Landtag · 14.Wahlperiode 3583

Unter Bezugnahme auf die Beschlussempfehlung des
federführenden Ausschusses für Staatshaushalt und
Finanzfragen auf Drucksache 14/4985 weise ich darauf
hin, dass der Änderungsantrag auf Drucksache 14/4732
seine Erledigung gefunden hat. – Das Hohe Haus nimmt
davon zustimmend Kenntnis.

Um das Wort für eine persönliche Erklärung hat Herr
Kollege Dr. Rabenstein gebeten. Im Rahmen dieser
Erklärung darf der Redner nur Angriffe zurückweisen,
die in der Aussprache gegen ihn geführt worden sind,
oder eigene Ausführungen berichtigen. Er darf nicht zur
Sache sprechen. Bitte, Herr Kollege Dr. Rabenstein.

Dr. Rabenstein (SPD): Herr Staatsminister, ich verstehe
Ihre Erregung. Allerdings verstehe ich absolut nicht, wie
Sie mir Unwahrheit und Lüge vorwerfen können. Alle
Zahlen, die ich verwendet habe, sind offizielle Zahlen
des Obersten Rechnungshofs und der Landesanstalt für
Betriebswirtschaft und Agrarstruktur, die nachweisbar
sind. Nennen Sie mir konkret eine einzige Lüge, die Sie
mir nachweisen können. Es ist eine Ungeheuerlichkeit,
mir Lüge und Unwahrheit vorzuwerfen.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Böhm: Die Beratung der Einzelpläne 08 und
09 ist abgeschlossen.

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 3

Gesetzentwurf der Abgeordneten Glück und Frak-
tion (CSU)

Maget und Fraktion (SPD)

Paulig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengeset-
zes (Drs.14/4217)

– Zweite Lesung –

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort hat
Herr Kollege Dr. Bernhard.

Dr. Bernhard (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen und
Kollegen! Wir behandeln heute in Zweiter Lesung eine
Änderung des Abgeordnetengesetzes. Ich will hier für
alle Fraktionen im Hohen Haus einige Bemerkungen
dazu machen. Die wesentlichen Schwerpunkte der
Novelle sind zum einen eine Klarstellung bezüglich der
Diätenkommission, ihrer Rolle und Zuständigkeit, und
zum anderen die Aufnahme einer Regelung betreffend
die Zulässigkeit der Beschäftigung von Ehegatten und
Verwandten, die künftig nicht mehr möglich ist. Aller-
dings gibt es eine Übergangsregelung und einen ent-
sprechenden Vertrauensschutz für bestehende Arbeits-
verhältnisse. Wir regeln die Aufwandsentschädigung für
die Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsitzenden
von Enquete-Kommissionen, der Parlamentarischen
Kontrollkommission und der Datenschutzkommission
und erhöhen die erstattungsfähigen Aufwendungen für

IuK-Technik wegen der Verlängerung der Legislaturperi-
ode, aber auch deswegen, weil die Systeme immer kom-
plexer werden, auch was die Vernetzung anbelangt.

Die Ausschussberatungen haben drei geringfügige
Änderungen ergeben: In Artikel 6 Absatz 7 Satz 2 wird
das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Personen“
ersetzt. Die Änderung hat damit zu tun, dass künftig in
bestimmtem Umfang auch Werkverträge zulässig sind.
Das Gleiche gilt für den Austausch des Wortes „Arbeits-
verhältnisse“ gegen das Wort „Verträge“ in § 2 der
Novelle. Zum Dritten ist als Datum des Inkrafttretens der
„1. Dezember 2000“ festgelegt worden. Wir wollen damit
mehr Rechtssicherheit und -klarheit schaffen. Ich darf
das Hohe Haus um Zustimmung zur Novelle bitten.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Böhm: Die Aussprache ist geschlossen. Wir
kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksa-
che 14/4217 und die Beschlussempfehlung mit Bericht
des federführenden Ausschusses für Verfassungs-,
Rechts- und Parlamentsfragen auf Drucksache 14/4801
zugrunde. Der federführende Ausschuss für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlamentsfragen empfiehlt Zustim-
mung mit der Maßgabe verschiedener Änderungen. Ich
verweise insoweit auf Drucksache 14/4801. Hinsichtlich
des Inkrafttretens schlage ich vor, dass § 2 Satz 1 abwei-
chend von der Beschlussempfehlung des federführen-
den Ausschusses folgende Fassung erhält: „Dieses
Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2000 in Kraft.“

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des federfüh-
renden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen unter Berücksichtigung der von mir vor-
her vorgeschlagenen Änderung zustimmen will, den bitte
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der
CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN. Gegenstimmen? – Herr Kollege Hartenstein (frak-
tionslos). Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der
Fall. Das Gesetz ist so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, tre-
ten wir gemäß § 60 der Geschäftsordnung unmittelbar in
die Schlussabstimmung ein. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. Widerspruch erhebt sich
nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des federfüh-
renden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen unter Berücksichtigung der von mir vor-
geschlagenen Änderung seine Zustimmung geben will,
den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die
Fraktionen der CSU, der SPD und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich auf die
gleiche Weise anzuzeigen. – Das ist Herr Kollege Har-
tenstein (fraktionslos). Gibt es Stimmenthaltungen? –
Das ist nicht der Fall. Das Gesetz ist damit angenom-
men. Es hat den Titel: „Gesetz zur Änderung des Bayeri-
schen Abgeordnetengesetzes“.

Ich rufe auf:
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Präsidium

05.12.2000
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